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Lieber Kohlhaas,

in dem Nachbarthread zu diesem Thema habe ich ja vom Eingriffsrecht des Schulleiters
geschrieben.
Wenn ein Schulleiter eigenmächtig Noten verändert, um die Zulassung zum Abitur zu
ermöglichen bzw. einen Abschluss zu ermöglichen, so ist das meines Wissens NICHT durch das
Württembergische Schulgesetz gedeckt.

Was kann man als Lehrkraft tun?

Bei dem Vorgehen des Schulleiters müsste es sich ggf. sogar um einen so genannten
Verwaltungsakt handeln, weil hier die Zulassung zu einem Prüfungsverfahren erteilt wird.

Jedem Beamten steht ein so genanntes "Remonstrationsrecht" - auch oder gerade gegen den
eigenen Schulleiter zu. Darüber hinaus ist es die Pflicht eines jeden Beamten, gegen
offensichtlich rechtswidriges Vorgehen selbst vorzugehen - insbesondere dann, wenn man
explizit Kenntnis davon erlangt.

Die Remonstration oder ggf. eine "Beschwerde" muss natürlich auf dem Dienstweg erfolgen.

Gruß
Bolzbold
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